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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1974

Norm

ZPO §496 Abs1 Z3

Rechtssatz

Die Ergänzung des Verfahrens durch das Berufungsgericht ist selbst dann nicht zwingend vorgeschrieben, wenn dort

die Verfahrensergänzung mit geringeren Kosten als vor dem Erstgericht erfolgen könnte.
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